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 Veröffentlicht am 24.01.1963

Norm

ABGB §1155

ABGB §1304

Rechtssatz

Ein Maurer, der ein mangelhaftes Behelfsgerüst aufstellt, ohne hiezu von seinem Dienstgeber beauftragt worden zu

sein, hat dem das Behelfsgerüst ungefragt benützenden Hilfsarbeiter eines anderen Dienstgebers den Schaden

(Schmerzengeld und Verdienstentgang), den dieser beim Zusammensturz des Gerüstes erleidet, im Verhältnis 1 : 2 zu

ersetzten.
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